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Checkliste zur Vorbereitung einer GENERAL- UND VORSORGEVOLLMACHT  

  mit Patienterverfügung 

Angaben zum Vollmachtgeber 1 Vollmachtgeber 2 

Name   

Vorname   

Geburtsname   

Geburtsdatum   

Straße Hausnr.   

PLZ Ort   

Telefon   

E-Mail   

Staatsangehörigkeit   

 

 

Angaben zu den Familienverhältnissen:  (alle Kinder angeben, auch diejenigen, die keine Vollmacht erhalten sollen 

 Die Vollmachtgeber sind miteinander verheiratet 

 Der Vollmachtgeber 1 ist  verheiratet  nicht verheiratet  verwitwet 

 Der Vollmachtgeber 2 ist  verheiratet  nicht verheiratet  verwitwet 

 Der/Die Vollmachtgeber hat / haben keine Kinder. 

 Es gibt gemeinschaftliche Kinder der Vollmachtgeber       ____________ (Anzahl insgesamt) 

 Weitere / einseitige Kinder eines Vollmachtgebers 

o Vollmachtgeber 1                                                        ____________ (Anzahl insgesamt) 

o Vollmachtgeber 2                                                        ____________ (Anzahl insgesamt) 

o  

 Wert Vermögen  

o Vollmachtgeber 1                _____________________________________________ 

o Vollmachtgeber 2                _____________________________________________ 

 

Angaben zu den Bevollmächtigten 
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 Ehegatten (bzw. Vollmachtgeber 1 und 2) vertreten sich gegenseitig 

(weitere) Bevollmächtigte Bevollmächtigter 1 Bevollmächtigter 2 

Name   

Vorname   

Geburtsname   

Geburtsdatum   

Straße Hausnr.   

PLZ Ort   

Verwandtschaftsverhältnis 
zum Vollmachtgeber 

  

 

(weitere) Bevollmächtigte Bevollmächtigter 3 Bevollmächtigter 4 

Name   

Vorname   

Geburtsname   

Geburtsdatum   

Straße Hausnr.   

PLZ Ort   

Verwandtschaftsverhältnis 
zum Vollmachtgeber 

  

 

 

Angaben zu den Vertretungsverhältnissen:   

 Ehegatte (bzw. Bevollmächtigter Nr. _____) ist „Hauptbevollmächtigter“. 

 Kinder / (weitere) Bevollmächtigte sind alle jeweils einzelvertretungsberechtigt. 

 Kinder / (weitere) Bevollmächtigte sind stets „zu Zweien“ vertretungsberechtigt 

 Kinder / (weitere) Bevollmächtigte sind alle gemeinsam vertretungsberechtigt. 

 

 


